
Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I, S. 2141, 1998 I S.137), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien vom 
24.06.2004 (BGBl. I S. 1359),  
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. v. 23.01.1990, (BGBl.I, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland 
vom 22.04.1993 (BGBl. I S.466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl.I, 1991, S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) i.d.F. v. 18.06.2002 (GVBl.I, 25.06.2002, Nr. 14 S. 274) 
Hess. Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I S. 534) 
 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung 

Bebauungsplan Nr. 4 “Hüttenberg“ 
 
Darstellung rechtskräftiger Bebauungsplan 

Bebauungsplan Nr. 4 “Hüttenberg“ 
 
Darstellung - 1. Änderung 

2 Textliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO) 
 
2.0 Für den räumlichen Geltungsbereich der 1.Änderung gilt: 

Entgegenstehende Festsetzungen und zeichnerische Darstellungen des Bebauungsplanes Nr. 4 
„Hüttenberg“ werden durch die 1.Änderung aufgehoben. 

 
 
2.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 14 und § 23 Abs.5 BauNVO: 
 
2.1.1 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig. Zum Straßenraum ist ein Mindestabstand von 5m, gemessen ab Stra-
ßenbegrenzungslinie, einzuhalten.  

 
2.1.2 Stellplätze und Nebenanlagen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

zulässig 
 
 
2.2 Landschaftspflegerische und eingriffsminimierende Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und § 9 

Abs. 1 Nr. 25 BauGB: 
 

Gehwege, Garagenzufahrten, Pkw-Stellplätze und Hofflächen sind auf den Baugrundstücken in 
wasserdurchlässiger Weise zu befestigen, also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen oder 
weitfugigem Pflaster. Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern.  

 
 
 
 
3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (HBO) - integrierte Orts- und Gestal-

tungssatzung gemäß § 9 Abs.4 i.V.m. § 81 HBO 
 
3.1 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO (Einfriedungen): 
 

Einfriedungen sind als Laubhecke, naturbelassene Holzzäune oder aus Drahtgeflecht i.V.m. 
Laubstrauchecken zu errichten.  

 
 
3.2 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr.5 HBO (Grundstücksfreiflächen): 
 

Mindestens 60% der Grundstücksfreiflächen sind als Garten oder Grünfläche anzulegen. Hiervon 
sind mindestens 20% mit standortgerechten, einheimischen Laubgehölzen zu bepflanzen. Pflanzflä-
che pro Baum 25qm, pro Strauch 5qm.  
 
 
 
 

4 Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB: 
 
In dem ausgewiesenen Gebiet ist ein nicht mehr in Betrieb befindliches 0,4 kV-Kabel der OVAG ver-
legt. 
Die Stadt Lich bzw. der Grundstücksbesitzer wird gebeten, bei evtl. notwendig werdenden Erdarbei-
ten (Kanal, Wasserleitung, Straßenbau, Lärmschutzeinrichtung) im Bereich der Kabel die ausfüh-
rende Firma darauf aufmerksam zu machen, dass diese sich – um Störungen zu vermeiden- vor Ar-
beitsbeginn mit dem Netzbezirk Nidda, Ludwigstraße 26, 63667 Nidda – Tel.: 06043/981-0 in 
Verbindung setzt.
 
 
 
 

Verfahrensvermerke 
 
1. Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 2 Abs. 1 i.V.m. 13 BauGB:  
 
Der Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde durch den Magistrat am 08.07.2004 gefasst. 
Die Bekanntmachung der Auslegung erfolgte am 14.10.2004 im Amtsblatt der Stadt Lich. 
 
 
2. Beteiligung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB:  
 
Der Planentwurf wurde mit Schreiben vom 18.10.2004 an die betroffenen Träger öffentlicher Belange ver-
schickt. Gleichzeitig wurde die Planänderung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.10.2004 bis 
26.11.2004 öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung der Auslegung erfolgte am 14.10.2004 im Amtsblatt 
der Stadt Lich. 
 
 
3. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 81 HBO : 
 
Der Planentwurf wurde am 02.02.2005 als Satzung beschlossen. 
 
 
Bestätigung der Vermerke 1.-3. 
 
 Siegel der Stadt 
 
 
Lich, den __.__.____ ___________________ 
 Seiboldt, Bürgermeister 
 
 
4. In-Kraft-Treten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB:  
 
Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. Damit hat der Bebauungsplan 
Rechtskraft erlangt. 
 
 Siegel der Stadt 
 
 
Lich, den __.__.____ ___________________ 
 Seiboldt, Bürgermeister 
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